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Mit Rechtsfragen der Leitung und Planung des wissen
schaftlich-technischen Schöpfertums befaßte sich auch 
Prof. Dr. E. W i n k l b a u e r ,  Leiter des Bereichs wissen
schaftlich-technischer Rechtsschutz der Sektion Rechtswis
senschaft der Humboldt-Universität Berlin.' Er betonte, 
daß die Effektivität der staatlich-rechtlichen Leitung von 
Wissenschaft und Technik mit dem Ziel der weiteren Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
entscheidend davon bestimmt wird, wie es gelingt, die wie
derholbaren und bestimmenden Verhaltensweisen im ein
heitlichen Prozeß der Planung, Schaffung und produktiven 
Nutzung der neuen Technik zu erfassen und so zu gestal
ten, daß die gegenseitige Bedingtheit und Wechselbeziehung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Komplexität 
wirksam werden.

Hinsichtlich des Erfindungswesens bedürfe es für die 
rechtliche Ausgestaltung der Leitung und Planung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts neben der allge
meinen rechtlichen Regelung auch der spezifischen Erfas
sung und Ausgestaltung der gesellschaftlichen Verhält
nisse und Verhaltensweisen, welche die Qualität, das 
schöpferische Niveau dieses Arbeitsprozesses zum Ausdruck 
bringen. Es sei dringend notwendig, leitungs- und planungs
rechtlich die Forschung und Entwicklung von wissenschaft
lich-technischen Leistungen in ihrer Einheit von Schöp- 
fungs- und Nutzungsprozeß, in ihrer produktionsmäßigen 
Begründetheit, in ihrer Komplexität von technischen, tech
nisch-ökonomischen und Markterfordernissen sowie in 
ihrem Zusammenhang von Verantwortlichkeiten, Rechten 
und Pflichten zu gestalten.

Unter Bezugnahme auf Winklbauers Darlegungen zur 
Erhöhung der Wirksamkeit des Neuerer- und Erfinder
rechts vermittelte der Leiter der Patent- und Lizenzabtei
lung des VEB TRO Berlin, P. H o f m e i s t e r ,  dazu Er
fahrungen aus der betrieblichen Praxis. Er hob u. a. her
vor, daß die Schulung der Mitglieder der Konfliktkommis
sionen auf dem Gebiet des Neuererrechts verbessert wer
den müßte, da von den sachgerechten Entscheidungen die
ser gesellschaftlichen Gerichte maßgeblich die schnelle 
Lösung von Konflikten im Zusammenhang mit wissen
schaftlich-technischen Leistungen abhängt.

Prof. Dr. G. F e i g e ,  Sektion II der Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, wies nach, daß 
das sozialistische Recht im wesentlichen das wissenschaft
liche Ergebnis des schöpferischen Arbeitsprozesses stimu
liere. Es sei jedoch notwendig, auch das methodische Ver
fahren zur Verwirklichung der wissenschaftlich-techni
schen Zielsetzung, die Technologie, stärker zu stimulieren, 
da es doch Bestandteil des schöpferischen Arbeitsprozesses 
ist.

Zu Fragen der Leistungsanforderungen und der Lei
stungsbewertung auf dem Gebiet der wissenschaftlich- 
technischen Arbeit nahm Dr. H. L e g e r ,  Ministerium 
für Wissenschaft und Technik, in seinem Diskussionsbei
trag Stellung. Er verwies in diesem Zusammenhang auf 
die AO über das Rahmenpflichtenheft für die Entwicklung 
und Weiterentwicklung von Erzeugnissen, Verfahren und 
Technologien — Pflichtenheft-Ordnung — vom 27. April 
1977 (GBl. I S. 145), die die Leiter von Kombinaten und 
Betrieben u. a. verpflichtet, die volkswirtschaftlichen Ziel
stellungen für die wissenschaftlich-technischen Aufgaben 
vorzugeben und zu sichern, daß die Zielstellungen der in 
den Plan aufzunehmenden wissenschaftlich-technischen 
Aufgaben mit dem fortgeschrittenen internationalen Stand 
verglichen werden, der für den Zeitpunkt der Produk
tionswirksamkeit der wissenschaftlich-technischen Ergeb
nisse absehbar ist. Als ein wichtiges Problem der ökono
mischen Forschung bezeichnete Leger die Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit der wissenschaftlich-technischen Arbeit, 
insbesondere durch ihre richtige moralische und materielle 
Stimulierung.

Prof. Dr. H. S e i c k e r t ,  Institut für Wirtschaftstheorie 
und -organisation der Akademie der Wissenschaften der

DDR, äußerte sich zu den Faktoren, die sich bei der Über
leitung von Ergebnissen der Grundlagenforschung in die 
Produktion hemmend auswirken: Erstens decke sich der 
betriebliche Nutzen des wissenschaftlich-technischen Er
gebnisses nicht immer mit dem gesellschaftlichen Nutzen. 
Zweitens seien die Regelungen für das Zusammenwirken 
im Überleitungsprozeß unvollkommen; für einheitliche 
Prozesse existierten zum Teil uneinheitliche Regelungen. 
Seickert unterstrich, daß diese Hemmnisse mit Hilfe des 
sozialistischen Rechts beschleunigt überwunden werden 
müßten.

Weitere Diskussionsbeiträge beschäftigten sich mit der 
Bedeutung der neuen Musterstatuten der LPG Pflanzen
produktion und der LPG Tierproduktion für die Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (Prof. 
Dr. R. H ä h n e r t ,  Sektion Rechtswissenschaft der Karl- 
Marx-Universität Leipzig) sowie mit aktuellen Problemen 
einer differenzierten Kaderauswahl und eines effektiven 
Kadereinsatzes zur Lösung der Aufgaben des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts^ (Dr. S. S e i d e l ,  Sek
tion Rechtswissenschaft der Martin-Luther-Universität 
Halle).

Seidel betonte, es sei erforderlich, sich bei der Kader
auswahl und beim Einsatz von wissenschaftlich-techni
schen Kadern stärker von den perspektivischen Aufgaben 
leiten zu lassen. Eine Vernachlässigung dieser perspektivi
schen Aufgabenstellung und eine ungenügende Differen
zierung der Arbeitsaufgaben könnten erhebliche Auswir
kungen auf die materielle Anerkennung und Stimulierung 
der Leistung und damit auf die Durchsetzung und Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
selbst haben.

In seinen Schlußbemerkungen hob der Vorsitzende des 
Rates für staats- und rechtswissenschaftliche Forschung, 
Prof. Dr. G. S c h ü ß l e r ,  Rektor der Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, hervor, daß die 
Probleme des wissenschaftlich-technischen Fortschritts nur 
interdisziplinär, in enger Zusammenarbeit der Staats- und 
Rechtswissenschaft mit anderen gesellschaftswissenschaftli
chen wie auch naturwissenschaftlich-technischen Diszipli
nen, bearbeitet werden könnten. Die objektive Notwendig
keit, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt mittels 
des sozialistischen Rechts wirkungsvoll zu leiten, erfordere 
aus der Sicht aller Rechtszweige z. B. folgende Fragen zu 
klären:
— Wie sind die dem wissenschaftlich-technischen Fort

schritt immanenten schöpferischen Prozesse noch wirk
samer zu stimulieren?

— Welche neuen rechtlichen Formen sind erforderlich, um 
den gesamten Bereich der technischen Normen stärker 
für die unmittelbare Leitung und Durchsetzung fortge
schrittenster wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse 
nutzbar zu machen?

— Welche neuen Rechtsprobleme entstehen im Zusam
menhang mit der schöpferischen Bewältigung von Risi
kosituationen auf wissenschaftlich-technischem Gebiet? 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den In
halt der Verantwortung und die Formen dej" Verant
wortlichkeit?

— Welche neuen Formen der JMitwirkung der Werktäti
gen an der Lösung von Aufgaben des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts bilden sich heraus?
Diese und andere Fragen seien Beweis für das Erfor

dernis, wissenschaftlich-technische Prozesse in stärkerem 
Maße als bisher zum Gegenstand staats- und rechtswissen
schaftlicher Untersuchungen zu machen.


